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Erläuterungen: 

 
Die Anpassung der Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) für die Kindergärten/Kindertages-

stätten/Kinderkrippen ist vom Gemeinderat zu beschließen. 
 

Seit dem Kindergartenjahr 2010/11 findet das bewährte württembergische Gebührenmodell 
Anwendung, wonach die Staffelung der Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) nach der Zahl 
der Kinder unter 18 Jahren in der Familie zugrunde gelegt wird. Ziel ist, Familien mit mehre-
ren Kindern zu entlasten. 
 
Im Sinne der Einheitlichkeit, insbesondere beim gemeinsamen Kleinkindbetreuungsangebot 
der Städte Hüfingen und Donaueschingen bei der Kindertagesstätte Felix in Donaueschingen, 
hat der Gemeinderat in der Sitzung vom 15. Mai 2012 beschlossen, die Benutzungsgebühren 
(Elternbeiträge) nach den Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände 
zu erheben und diese anzupassen.  
 
Vom Gemeinde- und Städtetag Baden-Württemberg wurde inzwischen die Fortschreibung 
der gemeinsamen Empfehlung der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände zur Fest-

setzung der Elternbeiträge für das nächste Kindergartenjahr 2021/22 veröffentlicht. Es wird 
dabei eine Erhöhung der Elternbeiträge um pauschal 2,9 Prozent empfohlen und von deren 

Seite auf Folgendes hingewiesen:  
 

„Diese Steigerung bleibt erneut bewusst hinter der Entwicklung der tatsächlichen Kostenstei-
gerung zurück, um so den Auswirkungen der Pandemie auf die Einrichtungen und auch die 

Elternhäuser gerecht zu werden. Gleichwohl ist es angesichts der erheblich rückläufigen Steu-
ereinnahmen der öffentlichen Hand wie auch der Kirchen geboten, eine ansteigende Kosten-
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entwicklung mit einer moderaten Anpassung der Elternbeiträge zu begleiten. Dies insbeson-
dere deshalb, da es das klare Ziel der unterzeichnenden Verbände bleibt, in Baden-Württem-
berg einen Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeiträge anzustreben.“  

 
Der Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge für die städtischen Kindergärten beträgt je nach 

Einrichtung aktuell zwischen 10 Prozent und 14 Prozent. 
 

Auf der Grundlage der gemeinsamen Empfehlungen sind die Benutzungsgebühren (Eltern-
beiträge) zum 1. September 2021 anzupassen. In der Anlage 1 sind die aktuell geltenden 11-

Monats-Gebühren sowie die für das Kindergartenjahr 2021/22 neu errechneten 11-Monats-
Gebühren für die verschiedenen Betreuungsangebote ersichtlich. 

 
Die Verrechnungsstelle für Katholische Kirchengemeinden Villingen, das Evangelische Ver-

waltungs- und Serviceamt Villingen sowie die Jugendhilfeeinrichtung Mariahof wurden be-
reits vorab über die neuen Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) informiert. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 1. Der Erhöhung der Benutzungsgebühren (Elternbei-

träge) für den Besuch der Kindergärten/Kindertages-
stätten/Kinderkrippen zum 1. September 2021 wird, 
wie in Anlage 1 dargestellt, zugestimmt. 

 

2. Die Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) sind in elf 
Monaten zahlbar. Im Monat August sind keine Ge-

bühren zu bezahlen. 
 

3. Der Neufassung der Gebührensatzung (Anlage 2) 
wird zugestimmt. 

 
 
 

Beratung: 
 

 
 

1 
7 

BM 
IN 
OB 


	OStatus
	Datum
	Beratungsfolge
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT5
	SMC_BM_VOTEXT6
	FAuswirkung
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FLD_VONAME
	FLD_VOVANR

